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der Gemeinde             WaidhofenMitteilungsblatt

Jahrgang 27 Freitag, den 10. November 2023 Nummer 10

Postaktuell: „An sämtliche Haushalte“.

Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen - Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Verwaltung: 
Verwaltungsgemeinschaft, Schrobenhausen 
Herzoganger 1, 86529 Schrobenhausen

Gültig vom Oktober bis April
Montag 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
Dienstag 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
 14:00 Uhr - 16:00 Uhr

Mittwoch 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
 14:00 Uhr - 16:00 Uhr
jeden 1. Donnerstag im Monat 
 14:00 Uhr - 18:00 Uhr
Freitag 08:00 Uhr - 12:00 Uhr

Erreichbarkeit: 
Tel. 08252/8951-0
Fax: 08252/8951-50
E-Mail: poststelle@vgem-SOB.de
Internet: VGem-SOB.de
www.waidhofen.de

Landtags- und Bezirktagswahl 2023
Die Gemeinde Waidhofen bedankt sich bei allen wahlberechtigten Bürgern und Bürgerinnen, dass sie von ihrem 
Wahlrecht Gebrauch gemacht haben und wir eine Wahlbeteiligung von 78,8% erreicht haben.
Die Gemeinde bedankt sich außerdem bei den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern. Dieses Jahr gab es kurzfristig 
mehrere Ausfälle wegen Krankheit. Damit auch in Zukunft genügend Wahlhelfer und Wahlhelferinnen zur Ver-
fügung stehen, können sich Interessierte gerne bei Herrn Wolkersdorfer, Tel. 08252/8951-11 melden.

Landtagsergebnis Bayern
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Landtag Stimmbezirk 125 Landkreis Neuburg Schrobenhausen
Wahlbeteiligung: 74,8 %

Der Stimmbezirk 125 hat nun als Landtagsabgeordneten Roland Weigert.



Gemeinde Waidhofen - 3 - Nr. 10/23

Landtag Stimmbezirk Waidhofen
Wahlbeteiligung: 78,8 %

Bezirktagswahl Oberbayern

Bezirkstag Stimmbezirk 125 Landkreis Neuburg Schrobenhausen
Wahlbeteiligung: 74,6 %
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Der Stimmbezirk 125 hat Frau Martina Keßler als Abgeordnete, die das Direktmandat gewonnen hat. Herr 
Bayer Ludwig ist auch Abgeordneter, da er den Einzug über die Liste erreicht hat.
Der Bürgermeister Jürgen Haindl aus unserer Nachbargemeinde Hohenwart hat auch den Einzug über die Liste 
geschafft, er hatte den größten Stimmenanteil für den Bezirkstag in unserer Gemeinde mit 469 Stimmen.

Bezirkstag Stimmbezirk Waidhofen
Wahlbeteiligung: 78,8 %
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REWE-Eröffnung mit Schlüsselübergabe

v.l.n.r. Investor Wolfgang Soller IBS, Frank Berg Vertriebsleiter REWE, Investor Stefan Weichenhain IBS, 
Walter Pils Expansionsmanager REWE, ehemaliger Gemeinderat Herbert Ehrmeier, Rosa und Stephan 
Nowak Betreiberfamilie, Bgm. Josef Fuchs, Susanne Rutenberg Expansionsmanagerin REWE

Am 09.08.2023 hat REWE und die Kaufmannsfamilie eine Eröffnungsfeier gemacht. Hier wurde den Projekt-
beteiligten ein Weinkistl und Frau Nowak ein Blumenstrauß überreicht. Familie Nowak wurde vom 1. Bürger-
meister symbolisch zur Neueröffnung ein Schlüssel überreicht. Die Vertreter von REWE waren sehr überrascht 
mit dem Ansturm bei der Feier mit rd. 300 Gästen und am Tag der Neueröffnung, hier sieht man die Wichtig-
keit für die Nahversorgung einer solch kleinen Gemeinde. Es können alle Produkte des täglichen Bedarfs 
erworben werden. Wenn ihnen etwas fehlt, sprechen Sie gern Familie Nowak an. Damit wir unsere Nahver-
sorgung sichern und die Wertschöpfung unserer Kaufkraft in der Gemeinde lassen, kann der Gemeinderat 
und der Bürgermeister nur appellieren, in unserem REWE-Markt einzukaufen. Mit jedem Einkauf tragen Sie 
zu einem Teil bei, die Gewerbesteuer an die Gemeinde zu erhöhen und somit den Haushalt der Gemeinde 
Waidhofen zu stärken. Dies kommt uns allen in der Gemeinde zu Gute, also lasst uns gemeinsam diese ein-
malige Chance zur Sicherung der Nahversorgung nutzen.

 

 

 

 

 

 

Liebe Waidhofener, 

auch 2023 soll es eine Adventsfensteraktion geben. Damit dieses Mal 
wieder weihnachtliche Objekte oder Adventsfenster von Anbruch der 
Dämmerung bis 20 Uhr die Augen der Betrachter zum Glänzen bringen 
können, sind viele Weihnachtshelfer nötig. Die Adventsroute soll bis zum 
1.Januar 2024 für alle leuchten. Besonders große Weihnachtsfans können 
ihre Beleuchtung beliebig verlängern.  

Wenn ihr also Lust habt, das Warten auf das Christkind zu verkürzen, 
indem ihr einen Kalendertag gestaltet, dann meldet euch bei: 

Adventfenster@web.de 

Über rege Beteiligung bei der Adventsfensteraktion freut sich das 
Organisationsteam  

(Bettina, Steffi, Nathalie und Marina) 
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Nachruf
Die Gemeinde Waidhofen nimmt Abschied von Herrn

Franz Mirwald,
der am 3. Oktober 2023

im Alter von 73 Jahren verstorben ist.

Herr Mirwald war von 1977 bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2013 als Bauhofmitarbeiter und Klärwärter 
bei der Gemeinde Waidhofen beschäftigt. Er hat sich in diesem Zeitraum, und darüber hinaus noch weitere 
2 Jahre in Teilzeit, die Anerkennung des Arbeitgebers, seiner Kollegen und der gesamten Bevölkerung aus 
dem Gemeindebereich Waidhofen erworben. Zudem war Franz Mirwald als Mitglied der Feuerwehr Waid-
hofen, in diversen Vereinen und auch als Hausmeister im Kindergarten und Pfarrheim ehrenamtlich aktiv 
und immer ein gern gesehener und gewissenhafter Helfer.

Die über 42-jährige Tätigkeit als Feldgeschworener erfüllte er mit großer Sorgfalt und mit voller Freude. 
Er nahm in seiner Laufzeit als Feldgeschworener an vielen Vermessungen teil, war äußerst zuverlässig 
und hilfsbereit und war immer mit Rat und Tat da, wenn man ihn brauchte. Sein freundliches und offenes 
Wesen und seine bescheidene Art waren allen sehr angenehm.

Für sein tatkräftiges Wirken in der Heimatgemeinde möchten wir ihm nochmals stellvertretend für die 
gesamte Gemeinde ein herzliches „Vergelt’s Gott“ sagen.

Die Gemeinde Waidhofen wird ihm stets
ein ehrendes und dankbares Gedenken bewahren.

Für die Gemeinde Waidhofen
Josef Fuchs

1. Bürgermeister
mit Gemeinderat

In eigener Sache
Aufgrund vieler Termine bin ich des Öfteren unterwegs und kann Anrufe oft nicht entgegen-
nehmen. Hier bitte ich Sie, in dringenden Fällen unter 08252/8951-0 im Sekretariat in der Ver-
waltungsgemeinschaft anzurufen. Ihre Anliegen werden vom Sekretariat aufgenommen und an 
die zuständigen Stellen in der Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen weitergegeben.

Ich freue mich über Beiträge über das Gemeindegeschehen, von Firmen, örtlichen Vereinen, 
idealerweise mit Bild und im Word-Format.

Senden Sie diese bitte an:

fuchs@waidhofen.de

********************

Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe ist am 22.11.2023.

Diese erscheint voraussichtlich am 08.12.2023.
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! Letzter Aufruf! an die Haushalte in Waidhofen/Rachelsbach
Die Telekom teilte mit, dass es noch Grundstücke gibt, zu denen noch keine Zustimmungserklärung 
(Gestattungsvertrag) von den Grundstückseigentümern vorliegt. Prüfen Sie bitte, ob Sie diese unterschrieben 
haben und weitergeleitet haben. Wenn diese bis zum 31.12.2023 nicht vorliegt, ist der Anschluss danach 
kostenpflichtig. Sie können gerne Hilfe bei expert in Schrobenhausen nehmen, falls Sie sich nicht sicher sind. 
Mieter können diese Mitteilung gerne an ihre Vermieter weiterleiten.

Glasfaser-Hausanschluss in Waidhofen und 
Rachelsbach:
Mit Lichtgeschwindigkeit nachhaltig und sicher 
in die digitale Zukunft starten
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Waidhofener und Rachelsbacher,
der digitale Wandel nimmt zunehmend Einfluss auf 
unser tägliches Leben. Jederzeit mit Familie und 
Freunden vernetzt zu sein, ist heutzutage so selbst-
verständlich wie nie zuvor. Ob Videokonferenzen, 
schulische Lernplattformen, digitales Fernsehen, 
Online-Spiele, das Streaming von Musik und Videos, 
die intelligente Steuerung von Licht sowie Haushalts-
geräten (Smart Home), sind aus dem Alltag nicht 
mehr wegzudenken. Wir alle verbrauchen unabhängig 

von unserem Alter schon heute eine hohe Band-
breite durch die vielfältige Nutzung von digitalen 
Anwendungen, insbesondere wenn auf mehrere 
Geräte gleichzeitig zurückgegriffen wird.
Für diese datenintensiven Anwendungen ist eine stör-
freie, stabile und vor allem schnelle Verbindung zum 
Internet unverzichtbar. Der eigenwirtschaftliche Glas-
faser-Ausbau der Deutschen Telekom ermöglicht in 
den Ortsteilen von Rachelsbach und Waidhofen eine 
leistungsfähige Anbindung an diese zukunftsweisende 
Infrastruktur.
Eine stabile Internetverbindung im Home-Office oder 
für Unternehmen steigert in unserer Gemeinde nicht 
nur die Attraktivität als Wirtschaftsstandort, gleich-
zeitig sichert sie allen Bewohner*innen den Anschluss 
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an die digitale Welt mit Qualität und Stabilität. Rüsten 
auch Sie ihre private Immobilie für die digitale Zukunft 
und verhelfen Sie Ihrer Gemeinde zu mehr Wohn-
attraktivität und steigern gleichzeitig den Wert des 
eigenen Wohngebäudes.
Die bestehenden Kupferleitungen verbrauchen für 
die Datenübertragung 17-mal mehr Energie als die 
Glasfasertechnik. Durch den verminderten Stromver-
brauch der klimafreundlichen Informationsübertragung 
mittels Lichtsignale wird der CO2-Ausstoß nachweis-
lich reduziert.
Auch wenn Sie den Anschluss nicht benötigen, 
denken Sie an Ihre Nachbesitzer.
Ausschließlich bis zum 31.12.2023 dieses Jahres 
kann jeder Haushalt in unserer Gemeinde seinen 
eigenen Anschluss an das Glasfasernetz noch kosten-
los beantragen. Nutzen Sie diese letzte Möglichkeit, 
um nachträglich den kostenpflichtigen Hausanschluss 
zu vermeiden. Sie müssen keinen neuen Tarif wählen.
Und so einfach geht’s:
• Eine kurze Online-Abfrage über telekom.de/glas-

faser zeigt, ob Ihre Adresse im Ausbaugebiet liegt. 
Gehört sie dazu, können Sie ihren kostenlosen 
Glasfaser-Anschluss bis zum 31.12.2023 beauf-
tragen

• Die Telekom berät Sie gerne telefonisch zu allen 
Fragen rund um den Glasfaser-Anschluss:
Kostenlos unter 0800 22 66 100 (Privatkunden) 
oder 0800 33 06709 (Geschäftskunden)

Selbstverständlich können Sie sich auch persönlich 
vor Ort durch einen Berater individuell hier informieren:

expert Schrobenhausen GmbH
Regensburger Straße 8
86529 Schrobenhausen

Tel.: 08252 / 915900
Die Gemeinde wünscht, dass sich möglichst viele von 
Ihnen für die Netzmodernisierung sowie einen Glas-
faseranschluss entscheiden und damit zur flächen-
deckenden Breitbandversorgung in Waidhofen und 
Rachelsbach beitragen. Nutzen Sie die einmalige 
Chance, einen kostenlosen Glasfaser-Hausanschluss 
zu bekommen. Wir können mit diesem einmaligen 
Angebot das digitale Fundament für Sie und den 
nachfolgenden Generationen in unserer Gemeinde 
schaffen.

Mit freundlichen Grüßen
Josef Fuchs, 1. Bürgermeister

Gemeinde Waidhofen

Aus dem Gemeinderat

Gemeinderats-Sitzung

Öffentlicher Teil

Mittwoch, den 20.09.2023

Bauanträge
Antrag auf Neubau von zwei Doppelhäusern mit 
Stellplätzen auf dem Grundstück mit der FlNr. 
3 Gemarkung Wangen, Mühlgasse 1 in 86579 
Waidhofen OT Wangen
Geplant ist der Neubau von zwei Doppelhäusern E+I 
mit acht Stellplätzen in einer Größe von je 12,50 m 
x 11,99 m und einem Satteldach mit einer Dach-
neigung von 25 Grad.≤
Das Grundstück, auf dem das Bauvorhaben 
umgesetzt werden soll, befindet sich im unbeplanten 
Innenbereich mit Gebietscharakter Dorfgebiet MD.
Dem Bauantrag liegt ein genehmigter Vorbescheid 
vom 09.05.2023 zugrunde.
Beschluss:
Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB 
wird erteilt.

Änderungsantrag eines Einfamilienhauses zu 
einem Mehrfamilienhaus auf dem Grundstück 
FlNr. 673/2 Gemarkung Waidhofen, An der Allee 
4 in 86579 Waidhofen OT Schenkenau
Geplant ist die Änderung eines Einfamilienhauses zu 
einem Mehrfamilienhaus mit einer zweiten Wohnein-
heit.
Die erste Wohneinheit befindet sich im Erdgeschoss. 
Hierbei werden zwei Wohnungseingänge geschaffen.
Die zweite Wohneinheit ist im Dachgeschoss geplant. 
Geplant ist die Errichtung einer Dachgaube in einer 
Größe von 1,66 m x 2,07 m x 2,39 m.
Geplant ist, dass das Kellergeschoss je Wohneinheit 
räumlich voneinander abgegrenzt werden soll. Hier-
für ist eine zusätzliche Treppe unterhalb der Garage 
angedacht.
Es werden zwei zusätzliche Stellplätze geschaffen.
Dem Bauvorhaben liegt eine Abgeschlossenheits-
erklärung bei.
Das Vorhaben befindet sich im unbeplanten Innen-
bereich mit dem Gebietscharakter „Dorfgebiet“ MD.

Beschluss:
Das gemeindliche Einvernehmen wird nach § 36 
BauGB erteilt.
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- Die Nebenbestimmung zur Genehmigung der 
Kreditermächtigung ist geboten, um sich ein klares 
Bild hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der 
Haushaltswirtschaft der Gemeinde und deren 
dauernden Leistungsfähigkeit zu erlangen. Die 
Gemeinde ist daher entsprechend aufgefordert, ihr 
Prognosen in eine konkrete längerfristige Finanz-
planung über einen Zeitraum von zehn Jahres 
einzustellen und diese als Bestandteil des Haus-
haltes 2024 vorzulegen. Das Landratsamt behält 
sich Beschränkungen resp. weitere Neben-
bestimmungen bei der Genehmigung des Haus-
haltes für das Haushaltsjahr 2024 vor, soweit die 
10-Jahres-Finanzplanung nicht vorgelegt wird oder 
sich als nicht schlüssig erweist;

- Hinsichtlich des Ansatzes für die Pflichtaufgabe 
Feuerwehrhaus ist die Gemeinde im Haushaltsjahr 
2023 aufgefordert, wie von der Gemeinde auch 
für den Bereich der Außenanlagen angesprochen, 
weiterhin Einsparpotentiale hinsichtlich dieser Maß-
nahme zu prüfen und auszuschöpfen. Das Land-
ratsamt geht weiterhin davon aus, dass es eines 
Bürgermeisterbüros im neuen Feuerwehrhaus 
nicht bedarf, nachdem die Verwaltungsgemein-
schaft Schrobenhausen Büroflächen für die Bürger-
meister vorhält. Entsprechend ist die Gemeinde 
angehalten, Einsparmöglichkeiten durch Streichung 
bzw. Umplanung dieses Raumes zu prüfen;

- Bedenken werden vom Landratsamt auch hin-
sichtlich der von Gemeinde geäußerten Aussage 
angeführt, dass sich das Bauland nach wie vor gut 
weiterveräußern lässt. Diese Meinung wird vom 
Landratsamt nicht mehr geteilt. Die derzeitige Ent-
wicklung zeigt vielmehr, dass Baulanderwerber im 
Hinblick auf Preis- und Zinssteigerungen immer 
öfter nicht mehr in der Lage sind, die Kosten für den 
Grunderwerb und den Hausbau zu stemmen. Hierin 
liegt ein hohes Investitionsrisiko bei der Ausweisung 
und Erschließung von Baugebieten. Die Gemeinde 
wird daher die Investitionen genauestens auf ihre 
Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit überprüfen 
müssen und im Rahmen von Genehmigungen von 
städtebaulichen Verträgen den konkreten Bedarf an 
neuem Bauland glaubhaft zu machen;

- Abschließend wird in der Stellungnahme darauf 
hingewiesen, dass insbesondere unter den Ein-
flüssen der wirtschaftlichen Entwicklung in 
Deutschland und der damit einhergehenden 
starken Preissteigerungen in nahezu allen Sektoren 
den Ausführungen im Vorbericht zum Haushalt 
2023 zugestimmt wird. Die Gemeinde sollte, wie 
schon in der Stellungnahme vom 27.07.2023 
angesprochen, eine strikte Ausgabendisziplin an 
den Tag legen und die ihr möglichen Einnahme-
quellen ausschöpfen. Freiwillige Aufgaben und 
Leistungen sind auf den Prüfstand zu stellen.

Stellungnahme des Landratsamtes Neuburg-
Schrobenhausen zum Haushalt 2023
Mit Schreiben vom 08.08.2023 hat das Landratsamt 
Neuburg-Schrobenhausen die rechtliche Würdigung/
Genehmigung des Haushaltes 2023 vorgelegt.
Die Genehmigung für die Kreditaufnahme in Höhe 
von 5.000.000,00 € sowie der festgesetzte Gesamt-
betrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe 
von 10.442.000,00 € wurden rechtsaufsichtlich 
genehmigt.
Die Genehmigung der Kreditaufnahme erfolgt unter 
der Auflage, dass die Gemeinde im Rahmen der Auf-
stellung des Haushaltes für das Haushaltsjahr 2024 
eine Finanzplanung über einen Zeitraum von zehn 
Jahren erstellt, welche den Anforderungen des Art. 70 
GO, § 24 KommHV-Kameralistik erfüllt, und mit dem 
Haushalt 2024 vorgelegt wird.
Weiter stellt das Landratsamt Neuburg-Schroben-
hausen u.a. folgendes fest:

- die dauernde finanzielle Bewegungsfreiheit der 
Gemeinde hat sich mit einem bereinigten Ergeb-
nis der bereinigten Gesamteinnahmen des Ver-
waltungshaushaltes in Höhe von -3,57 % erneut 
gegenüber dem Vorjahr verschlechtert und ist als 
sehr ungünstig zu beurteilen;

- die Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt an 
den Vermögenshaushalt (§ 22 Abs. 1 KommHV-
Kameralistik) ist im gesamten Finanzplanungszeit-
raum nicht gegeben;

- Die Gemeinde hat im Zuge der Gespräche und 
Korrespondenz zur Abklärung der generellen 
Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes 2023 vor-
getragen, dass ein Einsparpotential bei den Kredit-
aufnahmen in Höhe von 1.065.000,00 € besteht 
und dies auch begründet. Dies würde eine Ver-
ringerung des Kreditaufnahmebetrages in Höhe 
von 635.000,00 € bedeuten.
Zudem werden für den Erwerb von allgemeinem 
Grundvermögen 350.000,00 € benötigt, wobei ein 
Teilbetrag in Höhe von 290.000,00 € kostenneutral 
ist. Nach dem im Haushalt noch ein Gesamtauf-
wand von 870.000,00 € veranschlagt ist, davon 
eine Kreditaufnahme von 800.000,00 €, reduziert 
sich der tatsächliche kassenmäßige Aufwand 
auf 60.000,00 €, so dass eine Kreditaufnahme in 
diesem Bereich nicht nötig ist;

- Der Gemeinde wird daher dringend geraten, sich 
an ihre eigene Einschätzung zu halten und somit 
den genehmigten Betrag lediglich in Höhe von 
3.935.000,00 € auszuschöpfen. Dadurch werden 
auch die Schuldendienstverpflichtungen reduziert;

- Im Bereich der Erfüllung der freiwilligen Leistungen 
sieht die Rechtsaufsichtsbehörde Einsparpotentiale 
und empfehlen eine deutliche Reduzierung bereits 
im laufenden Haushaltsjahr 2023, aber auch im 
Folgejahr 2024;
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- Anstrich = 1.000 €
- Türe = 1.200 €
- Möblierung Büro = ca. 8.000 €
- Einsparung Beleuchtung = 1.500 €
- Diverses = 3.000 €
= Einsparung Gesamt = ca. 20.000 €
keine Einsparung bei:
- Fundamenten
- Dach (Innenecke, Dachentwässerung)
- Wand (Innenecke)
Mehrkosten:
Pflasterbelag mit Unterbau ca. 2.000 €
Umplanungskosten Architekt ca. 5.000 €
Umplanungskosten Fachplanung ca. 3.500 €
Gesamteinsparung Variante 1 nach Abzug Mehr-
kosten ca. 9.500 €

Variante 1A – Ausschneiden der Gebäudeecke 
– Dach nicht ausgeschnitten, Überdachung - 
optisch ansprechend
Entfall:
- Bodenplatte = 2.000 €
- Bodenbelag = 1.800 €
- abg. Decke = 1.450 €
- Anstrich = 1.000 €
- Türe = 1.200 €
- Möblierung Büro = ca. 8.000 €
- Einsparung Beleuchtung = 1.500 €
- Diverses = 3.000 €
= Einsparung Gesamt = ca. 20.000 €
keine Einsparung bei:
- Fundamenten
- Dach (Innenecke, Dachentwässerung)
- Wand (Innenecke)
Mehrkosten:
Untersichtverkleidung ca. 3.000 €
Pflasterbelag mit Unterbau 2.000 €
Umplanungskosten Architekt ca. 5.000 €
Umplanungskosten Fachplanung ca. 3.500 €
Gesamteinsparung Variante 1A nach Abzug 
Mehrkosten ca. 6.500 €

Variante 2 - Bürgermeisterbüro streichen
Raum für Vereine – kann für eine eventuelle 
Mehrfachnutzung z. B. als Besprechungsraum 
für den Bürgermeister verwendet werden
In die Gebäudeansicht wird nicht eingegriffen. Damit 
man aber eine Einsparung erzielt, wird das Bürger-
meisterbüro als Vorraum und Stuhllager umfunktioniert 
(kein direkter Ausbau des Raumes)
Entfall:
- Türe inkl. Wandstück = 1.800 €
- Möblierung Büro = ca. 8.000 €
- Einsparung Beleuchtung = 1.000 €
- Einsparung Elektro = 1.000 €
Gesamteinsparung Variante 2 = 11.800 €
Bei den Varianten 1 und 1 a muss auch eine Tektur 
eingereicht werden. Hier ist mit einer voraussichtlichen 

Neubau Feuerwehrhaus Waidhofen; 
Eingang Baugenehmigung
Bürgermeister Fuchs informiert, dass das Landrats-
amt Neuburg-Schrobenhausen mit Schreiben vom 
17.08.2023 die Baugenehmigung für die Errichtung 
eines Feuerwehrgerätehauses in Waidhofen erteilt hat 
(die Genehmigung liegt der Sitzungsvorlage bei).
Mittlerweile sind die Fördersätze für die Stellplätze und 
die Schlauchwaschanlage gestiegen.
Förderung für Förderung alt Förderung neu
1. und 2. Stell-
platz

je Stellplatz
60.500 €
gesamt
1. u. 2. = 
121.000 €

je Stellplatz
121.000 €
gesamt
1. u. 2. = 
242.000 €

3. und 4. Stell-
platz

je Stellplatz
74.800 €
gesamt
3. u. 4. = 
149.600 €

je Stellplatz
149.600 €
gesamt
3. u. 4. = 
299.200 €

Schlauchwasch-
anlage

19.800 € 28.340 €

BEG/KfW-
Förderung 
für erhöhte 
Dämmung über 
den Standart 
hinaus

244.100 € 244.100 €

Förderung 
gesamt

534.500 € 813.640 €

Neubau Feuerwehrhaus Waidhofen; 
Wegfall Bürgermeisterbüro
Hinsichtlich der Stellungnahme der Staatlichen 
Rechnungsprüfungsstelle des Landratsamts Neu-
burg-Schrobenhausen vom 05.06.2023 wird auf 
folgenden Absatz hingewiesen:
Die Gemeinde ist im Hinblick auf die weitere Ver-
schuldung im Haushaltsjahr 2023 aufgefordert, wie 
von ihr auch für den Bereich der Außenanlagen 
angesprochen, weiterhin Einsparpotentiale hinsichtlich 
dieser Maßnahme zu prüfen und auszuschöpfen. Das 
Landratsamt geht weiterhin davon aus, dass es eines 
Bürgermeisterbüros im neuen Feuerwehrhaus nicht 
bedarf, nachdem die Verwaltungsgemeinschaft Büro-
flächen für die Bürgermeister vorhält. Entsprechend ist 
die Gemeinde angehalten, Einsparmöglichkeiten durch 
Streichung bzw. Umplanung dieses Raumes zu prüfen.

Aufgrund dessen wurden vom Ingenieurbüro Bestler 
Varianten angefordert:

Variante 1 – Ausschneiden der Gebäudeecke
Entfall:
- Bodenplatte = 2.000 €
- Bodenbelag = 1.800 €
- abg. Decke = 1.450 €
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Dauer von einem halben Jahr zu rechnen.
Beschluss:
Der Gemeinderat spricht sich für die Variante 2 aus.
Abstimmung: Für: 10 Gegen: 1

Variante Eingabeplan:
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Variante 1 und 1a:

Variante 2:
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Neubau Feuerwehrhaus Waidhofen; 
Kostenbeteiligung Küche
Bei einem anderen Küchenprojekt in der Gemeinde 
wurde eine Küchenzeile zum Preis von rund 3.500 
Euro/brutto erworben. In diesem Preis war kein Kühl-
gerät und keine Spülmaschine im Preis enthalten.
Somit kann man bei jetzigem Bestand einer Küchen-
zeile von komplett rund 5.000 Euro ausgehen.

Von der Feuerwehr wird eine Küchenplanung mit 
voraussichtlich 19.813,50 Euro/brutto vorgelegt 
(ohne Wasserhähne und ohne Kühlschrank). Für den 
Backofen gibt es ein Angebot mit 1.117,41 Euro/
brutto, der Kühlschrank wird mit 2.999,00 Euro/
brutto angeboten. Insgesamt ist somit ein Preis von 
23.929,91 Euro/brutto veranschlagt.

Bei einem Gespräch zwischen dem 1. und 2. 
Kommandanten, dem 1. und 2. Vereinsvorsitzendem 
und dem Bürgermeister wurde erläutert, dass bei 
sonstigen Bezuschussungen von Vereinen in der 
Gemeinde immer eine voraussichtliche Zuwendung 
von 20 % in Aussicht gestellt wird.

Da die Feuerwehr die Küche allerdings als Aktivität 
ansieht, sollen (lt. deren Aussage) die Gesamtkosten 
von der Gemeinde übernommen werden.

In der Diskussion besteht die Feuerwehr auf einen 
Pauschalbetrag.

Herr Gemeinderat Heiko Wenger, sieht momentan 
noch keinen Bedarf einer Entscheidung. Bgm. Fuchs 
wies auf die Abläufe und Wasserleitungen hin, diese 
sollten in der Werkplanung aufgenommen werden. 
Gemeinderat Wenger sieht dies nicht kritisch, da 
Rohre und Abläufe hinter den Zeilen verzogen werden 
können. Der Gemeinderat spricht sich mehrheitlich für 
eine Vertagung des Punktes aus.

ohne Beschluss

ND 9 Diepoltshofen Antrag auf 
Geschwindigkeitsbegrenzung 
GRat vom 13.06.2023; Schreiben 
des Landratsamtes Neuburg-
Schrobenhausen- Verkehrsbehörde 
vom 04.08.2023
Betreff: AW: ND 9 Diepoltshofen Antrag auf 
Geschwindigkeitsbegrenzung

Sehr geehrter Herr Fricke,
wir haben die Sachlage vor Ort in Augenschein 
genommen. Tatsächlich ist hier die Schilderung des 
Fahrbahnzustandes schwerwiegender beschrieben, 
als dieser in der Realität vorgefunden werden konnte.

Tatsächlich trifft es zu, dass der Fahrbahnbelag auf-
grund der durchgeführten Arbeiten nicht im besten 

Neubau Feuerwehrhaus Waidhofen; 
Kosten Florianstüberl, Küche und 
Jugendraum
Bevor die Planungen weitergehen, wurde von Bürger-
meister Fuchs bezüglich der Doppelnutzung nach-
gefragt, ob sich die Feuerwehr an den Ausbau-
Kosten für Räume, die später einer Doppelnutzung 
zwischen Aktivität und Vereinsleben unterliegen (wie 
beispielsweise das Florianstüberl, die Küche und 
der Jugendraum) beteiligt, sieht die Feuerwehr keine 
Veranlassung zur Beteiligung, da von Seiten der 
Gemeinde eine Grundausstattung für die Aktivität zu 
leisten sei.

Es wurden Entwurfspreise vom Architekten von der 
Kostenberechnung für Bodenbeläge und abgehängte 
Decken durchgegangen. Hier erwartet die Feuer-
wehr von der Gemeinde eine Grundausstattung. 
Falls der Feuerwehr die ausgesuchten Materialien 
nicht gefallen, würden sie die Mehrkosten für andere 
Materialien übernehmen.

Wenn Wandvertäfelungen oder eine anderweitige 
Beleuchtung gewünscht werden, übernimmt die 
Feuerwehr die zusätzlichen Kosten.

Des Weiteren wurde auch der Punkt Eigenleistung 
der Feuerwehr Waidhofen angesprochen, damit Ein-
sparungen erzielt werden können. Hier wurde von 
Seiten der Feuerwehr angeboten, das Gebäude innen 
zu streichen.

Laut Architekturbüro Bestler sind für die Malerflächen 
12 €/m²/nettoveranschlagt. Die Fläche Wand und 
Decken beträgt 2.847 m², was einen Gesamtpreis für 
Malerkosten von rd. 41.000 €/brutto ergibt.

Von der Verwaltung wurden zwei Firmen für einen 
Circa-Preis für Wandfarbe angefragt:

Hieraus ergab sich ein Gesamtbetrag von rd. 
17.000,00 €/brutto für Farbe und Abdeckmaterial.

Somit könnte eine grobe Einsparung von rd. 24.000 
€/brutto erzielt werden.

Des Weiteren kann sich die Feuerwehr in Absprache 
der Fachplaner weitere Eigenleistung in gewissen 
Gewerken vorstellen, wenn dies mit dem Bauablauf 
und dem Gewährleistungsthema vereinbar ist. Eine 
Pflichtbestuhlung von der Gemeinde wird gewünscht. 
Da momentan die Kosten letztendlich nicht abseh-
bar sind, wird die Gemeinde Waidhofen für den 
Schulungsraum voraussichtlich bestehende Stühle 
von der Schule verwenden.

Beschluss:
Für den nächsten Schritt werden die Materialien der 
verschiedenen Bekleidungen (nach Vorlage des Archi-
tekturbüros) von der Gemeinde bestimmt, damit man 
weiß, von welchen Kosten auszugehen ist. Es werden 
Angebote für Tische und Bestuhlung eingeholt.
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Zustand ist und unter Umständen einen höheren 
Lärmwert als üblich darstellt. Jedoch muss hier auch 
relativiert werden, dass die Fahrbahn sich derzeit 
in der Zwischenphase zwischen Bauprojekten, mit 
vrstl. Fertigstellung bis spätestens im 2. Quartal 2024 
befindet, somit ist möglicher erhöhter Verkehrslärm 
nur vorübergehend.

Für die Anordnung einer Geschwindigkeits-
beschränkung aufgrund des Bauzustandes durch 
den Straßenbaulastträger wäre die Voraussetzung, 
dass die Maßnahme zur Verhütung außerordentlicher 
Schäden an der Straße dienen müsste (§ 45 Abs. 2 
Satz 1 StVO). Somit sind wir in einer regulären ver-
kehrsrechtlichen Anordnung im Rahmen des § 45 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Alt. 1 StVO (Schutz der Wohnbe-
völkerung vor Lärm). Hierfür müsste jedoch eine Lärm-
belastung Tatsachen schaffen, welche ein zwingendes 
Erfordernis einer verkehrsrechtlichen Anordnung nach 
sich zögen (§ 45 Abs. 9 Satz 1 i.V.m. Satz 3 StVO).

Nach Nr. 2.1 i.V.m. Nr. 1.1 Richtlinien für straßen-
verkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung vor Lärm (Lärmschutz-Richtlinien-StV) v. 
23.11.2007 i.V.m. Richtlinien für den Lärmschutz an 
Straßen – RLS 90, kommen straßenverkehrsrechtliche 
Lärmschutzmaßnahmen, darunter Maßnahmen gem. 
§ 45 Abs. 1 S. 2 Nr. 3, insbes. in Betracht, wenn der 
vom Straßenverkehr herrührende Beurteilungspegel 
am Immissionsort (RLS 90) in einem Wohngebiet 70 
dB(A) tags und 60 dB(A) nachts und in einem Misch-
gebiet 72 dB(A) tags und 62 dB(A) nachts über-

schreitet (VGH München BeckRS 2020, 16892 
Rn. 25). Existieren für das relevante Gebiet keine 
Bebauungspläne, sind die Gebiete oder Flächen ent-
sprechend ihrer tatsächlichen Nutzung einzuordnen 
(VGH München BeckRS 2020, 16892 Rn. 25).

Ein exakt für diesen Bereich gültiges Lärmgutachten, 
welches eine tatsächliche Lärmbelastung für den 
Straßenabschnitt feststellen kann würde vrstl. mit 
Beauftragung unverhältnismäßig Zeit in Anspruch 
nehmen, da die Sanierung bereits für nächstes Jahr 
vorgesehen ist. Aus diesem Grund behelfen wir uns 
der Lärmberechnung aus der letzten turnusmäßigen 
Verkehrszählung 2021. Sie ergab für den Strecken-
abschnitt Rachelsbach-Diepoltshofen (Zählstelle 
74339709) eine Verkehrsbelastung mit 1.349 Kfz/d, 
wovon 109 Fahrzeuge dem Schwerverkehr zuzu-
rechnen sind. Nach RLS90 ergab sich daraus ein 
Lärmmittelungspegel (Lm

(25) von 58,4 dB(A) am Tag 
und 51,1 dB(A) nachts. Dieser ist weit unter den 
Grenzwerten.

Selbst der strengere Maßstab der 16. BImSchV sieht 
Grenzwerte von Dorfgebieten von 64 dB(A) Tags und 
54 dB(A) Nachts als verträglich. Diese Werte sind in 
der pauschalen Darlegung um 5,6 dB(A) bzw. 2,9 
dB(A) unterschritten. Legt man den schlechten Fahr-
bahnbelag günstig aus und schlägt 3,0 dB(A) für eine 
Straßendeckschicht eines Pflasters mit ebener Ober-
fläche mit b von 56,8 dB(A) bzw. 49,9 dB(A) aus-
gewiesen. Die Mess-Stellen sind durch rote Punkte 
auf der Karte ausgewiesen.
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von 2 Firmen die Entsorgung als DK0 Material mit 
angeboten, unter der Voraussetzung der Zustimmung 
eines Gutachters. Die Zustimmung des Gutachters 
(Grundbaulabor Aichach) für die Entsorgung auf 
einer für Asphalt zugelassenen Deponie Klasse DK0 
wurde mit Schreiben vom 18.08.2023 erteilt, dement-
sprechend können die Angebote der beiden Firmen 
mit bewertet werden.

Es wurden folgende vier Angebote abgegeben.

Nach Gegenüberstellung der Preise kann der Auftrag 
an die Firma BMU, Schrobenhausen, erteilt werden. 
Die Verladung ist im Preis nicht enthalten und wird 
von der beauftragten Straßenbaufirma Schelle durch-
geführt. Hierzu werden noch zusätzliche Kosten 
anfallen.

Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich abgefahrener 
Tonnage über vom Entsorger nachgewiesene Wiege-
scheine. Im Angebot ist die Menge nur grob abgeschätzt 
(180 t) und kann dementsprechend abweichen.

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Beauftragung der Firma 
BMU, Schrobenhausen, entsprechend dem vor-
liegenden Angebot in Höhe von rd. 12.000,00 €/
brutto für die Entsorgung des Haufwerks 2 sowie der 
Verladung über die Straßenbaufirma Schelle zu.
Bürgermeister Fuchs wird ermächtigt, den Auftrag zu 
erteilen.

Winterdienst - Auftragsvergabe
Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung 
wurden 12 Firmen zur Angebotsabgabe für den 
Winterdienst 2023/2024 in der Gemeinde Waidhofen 
aufgefordert.
Daraufhin wurde 1 Angebot abgegeben:

Beschluss:
BGM Fuchs wird ermächtigt, die Firma Garten-
gestaltung Schreer Martin, 86579 Waidhofen, ent-
sprechend dem vorliegenden Angebot in Höhe von rd. 
19.000,00 €/brutto, mit dem Winterdienst 2023/2024 
zu beauftragen. Es wurde eine automatische jährliche 
Verlängerung bis zu drei Mal vereinbart, falls die Ver-
einbarung im Sommer zuvor nicht gekündigt wurde.

Aus den Gründen, dass es sich wie oben erwähnt, 
lediglich um eine vorübergehende Situation handelt 
und die vorliegenden Daten nicht explizit auf eine 
Überschreitung der zulässigen Lärmwerte hinweisen, 
verzichten wir auf die Anforderung eines Lärm-
gutachtens, welches bei verständiger Würdigung 
frühestens nach den Sommerferien in Auftrag 
gegeben werden könnte. Das hieraus ermittelte 
Ergebnis, welches dann wahrscheinlich erst im 
Oktober vorläge, würde aller Erwartung nach zu keiner 
Überschreitung der Grenzwerte führen. Aus diesen 
Gründen wird der Antrag abgelehnt.
Selbstverständlich können wir die Anliegen der 
Bewohner Diepoltshofens nachvollziehen. Jede 
negative Änderung im Straßenverkehr (Verkehrs-
mengen, Baumaßnahmen, Verkehrsführung, etc…) 
bringt Einschränkungen mit sich. Die Pflicht, im 
Rahmen der fehlerfreien Ermessensausübung bürgt 
der Straßenverkehrsbehörde auf, die Interessen der 
Allgemeinheit, an einer – im Rahmen der Gesetze – 
uneingeschränkten Straßennutzung den individual-
interessen der Anwohnenden gegenüberzustellen. 
Wobei das Schutzinteresse Leib, Leben und Gesund-
heit per Se als hohe Schutzgüter zu sehen sind. Diese 
Interessenabwägung ist hier an den Grenzwerten der 
16. BImSchV, bzw. der Lärmschutz-Richtlinien-StV 
anzulehnen.

Besondere Verkehrsgefahren sind aufgrund der 
Situation auch nicht erkennbar.
Wir bedauern, Ihnen hier keine positive Auskunft 
zukommen lassen zu können.
Ihre Verkehrsbehörde
Landrastamt Neuburg/Schrobenhausen

Der Gemeinderat nimmt das Schreiben des Landrats-
amtes Neuburg-Schrobenhausen zur beantragten 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h zur Kenntnis

Nicht-öffentlicher Teil

Mittwoch, den 20.09.2023

Umgestaltung Bushaltestelle 
Grundschule - Entsorgung Haufwerk; 
Auftragsvergabe für Gemeindeteil 
Schulstraße
Im Zuge der Umgestaltung der Bushaltestelle in der 
Schulstraße der Gemeinde Waidhofen wurden vom 
Ingenieurbüro Mayr, Aichach, Angebote zur Ent-
sorgung von belastetem Aushub Haufwerk 2 ein-
geholt. Diese wurden uns mit Schreiben vom 
23.08.2023 vorgelegt. Beim Aushubmaterial in 
einem bestimmten Bereich handelt es sich um die 
Deklaration DK 1. Bei der Angebotseinholung wurde 
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Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen
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Termine und Veranstaltungen



Gemeinde Waidhofen - 18 - Nr. 10/23



Gemeinde Waidhofen - 19 - Nr. 10/23



Gemeinde Waidhofen - 20 - Nr. 10/23



Gemeinde Waidhofen - 21 - Nr. 10/23

Sonntag, 03.12.2023, 16:30 Uhr
Weihnachtsfeier Gartenbauverein
Gasthof Bogenrieder

Montag, 04.12.2023, 8:00 bis 09:30 Uhr
TÜV landwirtschaftliche Zugmaschinen bis 40 km/h
Bauhof Waidhofen Gabisweg 1

Sonntag, 03.12.2023, 16:30 Uhr
Weihnachtsfeier
Gartenbauverein
Gasthof Bogenrieder

Montag, 04.12.2023, 8:00 bis 9:30 Uhr
TÜV für land- und forstwirtschaftliche
Zugmschinen und ungebremsten Anhängern
Bauhof Waidhofen
Gabisweg 1

Montag, 04.12.2023, 14:00 Uhr
Singen für Senioren
Turnhalle Grundschule Waidhofen

Dienstag, 05.12.2023, 19:00 Uhr
Gemeinderatssitzung
Gemeinde Waidhofen
Pfarrheim Waidhofen

Donnerstag, 07.12.2023, 14:30 Uhr
Dorfcafe Waidhofen
Pfarrheim Waidhofen

Samstag, 09.12.2023, 19:00 Uhr
Weihnachtsfeier
Faschingsgesellschaft Waidhofen
Sportheim Waidhofen

Dienstag, 12.12.2023, 14:30 Uhr
Seniorentreff
Pfarrheim

Mittwoch, 13.12.2023, 14:30 Uhr
Treffen Silberfüchse
Kundenkaffee Schreer
Am Hirschfeld 7 im Gewerbegebiet

Donnerstag, 14.12.2023, 14:30 Uhr
Dorfcafe Waidhofen
Pfarrheim Waidhofen

Sonntag, 17.1.2023, 14:00 Uhr
Seniorenweihnachtsfeier
Gemeinde Waidhofen/Schützenverein
Schützenheim Waidhofen

Donnerstag, 21.12.2023, 14:30 Uhr
Dorfcafe Waidhofen
Pfarrheim Waidhofen

Mittwoch, 27.12.2023, 14:30 Uhr
Treffen Silberfüchse
Kundenkaffee Schreer
Am Hirschfeld 7 im Gewerbegebiet

Donnerstag, 28.12.2023, 14:30 Uhr
Dorfcafe Waidhofen
Pfarrheim Waidhofen

Termine
Donnerstag, 09.11.2023, 14:30 Uhr
Dorfcafe Waidhofen
Pfarrheim Waidhofen

Samstag, 11.11.2023, 17:00 Uhr
Martinsumzug Wangen
Dorfgemeinschaft Wangen

Dienstag, 14.11.2023, 14:30 Uhr
Seniorentreff
Pfarrheim

Mittwoch, 15.11.2023, 9:00 bis 11:00 Uhr
Frauenfrühstück
Pfarreiengemeinschaft
Waidhofen-Brunnen-Hohenried
Pfarrheim Waidhofen

Mittwoch, 15.11.2023, 14:30 Uhr
Treffen Silberfüchse
Kundenkaffee Schreer
Am Hirschfeld 7 im Gewerbegebiet

Donnerstag, 16.11.2023, 14:30 Uhr
Dorfcafe Waidhofen
Pfarrheim Waidhofen

Freitag, 17.11.2023, 14:00 Uhr
Bluthochdruck & seine Folgen
Referent Dr. med. Rudolf Gröner
BBV Landfrauen Waidhofen/Wangen
Pfarrheim Waidhofen

Freitag, 17.11.2023, 19:00 Uhr
Jahreshauptversammlung
Dorfgemeinschaft Wangen
Sportheim Waidhofen

Donnerstag, 23.11.2023, 14:30 Uhr
Dorfcafe Waidhofen
Pfarrheim Waidhofen

Samstag, 25.11.2023, 14:00 bis 19:00 Uhr
Adventsmarkt Gartenbauverein
Pfarrgarten Waidhofen

Montag, 27.11.2023, 19:00 Uhr
Gemeinschaftsversammlung
Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen
Trauungszimmer VG

Mittwoch, 29.11.2023, 14:30 Uhr
Treffen Silberfüchse
Kundenkaffee Schreer
Am Hirschfeld 7 im Gewerbegebiet

Donnerstag, 30.11.2023, 14:30 Uhr
Dorfcafe Waidhofen
Pfarrheim Waidhofen

Samstag, 02.12.2023, 18:00 Uhr
Weihnachtsfeier
Paartaler Dirndl & Burschn
Gasthofe Bogenrieder Waidhofen



Gemeinde Waidhofen - 22 - Nr. 10/23

Vereine und Verbände

FF Waidhofen / FF Wangen
Brandschutzwochenübung 2023

Alarm für die Feuerwehren Waidhofen und Wangen: 
Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes mit 
mehreren vermissten Personen und zusätzlich 
geringe Löschwasserverfügbarkeit. Dieses Übungs-
szenario haben wir uns im Rahmen der diesjährigen 
Brandschutzwochenübung zusammen mit den 
Kameraden der FF Koppenbach vorgenommen.
Schadensort war der Weiler in Laag 3, womit die 
Einsatzleitung an die Kameraden der FF Wangen fiel. 
Wangen 44/1 und Waidhofen 40/1 nahmen den Erst-
angriff auf das brennende Gebäude vor. Zielstellung 
war zum einen die Brandbekämpfung, zum anderen 
der Schutz des angebauten Wohngebäudes. Zusätz-
lich wurde der Innenangriff zur Lokalisierung der ver-
missten Personen im völlig verrauchten Stadel und 
deren Rettung organisiert.
Um das Problem der geringen Löschwassermenge 
zu entschärfen, bauten Koppenbach 45/1 und Waid-
hofen 44/1 eine B-Leitung mit einer ca. Länge von 
500m von der Paar bis nach Laag auf. Die Wasser-

förderung wurde durch den Einbau einer TS8 im 
Lenzbetrieb unterstützt, Löschmittelpufferung mittels 
eines 5000 Ltr. Faltbehälters. Die beiden Mann-
schaftstransportwagen Wangen 14/1 und Waidhofen 
14/1 fungierten als UGÖEL und Atemschutzüber-
wachung.
KBM Ludwig Betz, welcher als Beobachter der 
Kreisbrandinspektion fungierte, zeigte sich über die 
erbrachte Leistung sehr zufrieden und konnte die 
erfolgreiche Erfüllung der Aufgabenstellung bis auf 
ein paar kleine Anmerkungen bestätigen. Er dankte 
allen teilnehmenden Feuerwehr-Kameraden/-innen 
für die erfolgreiche Übung. Ebenso erhielten die 
Wehren den Dank unseres Bürgermeisters Josef 
Fuchs, welcher sich auch für die Brotzeit zum 
Übungsende verantwortlich zeichnete.

Die Feuerwehren bedanken sich bei Familie Buch-
berger, die Ihr Anwesen für die Übung zur Verfügung 
gestellt hat.
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dennoch möglich, den wachsenden Energiekosten 
entgegenzuwirken. Der Verein EEE bietet schon seit 
über 17 Jahren kostenlose Beratungen für die Bürger 
des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen an.
Di., 
07.11.2023

„Dachdämmung: Methoden, Dämm-
stoffe, Kosten“
Referent Christian Stemmer und 
„Förderungen für Investitionen bei 
Einzelmaßnahmen“ Referentin Petra 
Goschenhofer

Di., 
14.11.2023

„PV to go – der einfache Weg zu meiner 
Solaranlage!“,
Referent Tobias Stuhlenmiller und 
„Förderungen für Investitionen in 
PV und Speichersysteme“ Referent 
Ferdinand Mießl

Di., 
21.11.2023

„Moderne Fenster und Außentüren – 
energiesparend und einbruchsicher!“ - 
Referent Manfred Pettmesser und
„Förderungen für Investitionen bei 
Einzelmaßnahmen“ Referentin Petra 
Goschenhofer

Di., 
28.11.2023

„Photovoltaikanlagen zur Selbstver-
sorgung gekoppelt mit Stromspeichern, 
Wärmepumpen sowie E -Mobilität“ 
Referent Michael Segeth und
„Förderungen für Investitionen in 
PV und Speichersysteme“ Referent 
Ferdinand Mießl

Di., 
05.12.2023

„Energieeffizientes und klimagerechtes 
Bauen und Sanieren“
Referentin Petra Goschenhofer

Di., 
12.12.2023

„Heizung erneuern – Holzpellets oder 
Wärmepumpe statt Heizöl und Erd-
gas“,
Referent Thomas Wachinger und 
„Förderungen für Investitionen in die 
Heizung“ Referentin Petra Goschen-
hofer

Interessierte können sich bis zwei Tage vor dem 
jeweiligen Vortrag kostenlos per E-Mail unter info@e-
e-e.eu anmelden unter Angabe von gewünschtem 
Termin und Namen. Voraussetzungen für die Teil-
nahme sind eine funktionierende E-Mailadresse sowie 
Internetzugang über ein Smartphone oder PC. Nach 
Eingang der Anmeldungen erhalten Sie einen Link für 
den Zugang zu den Vorträgen. Die Teilnahme ist nur 
unter vorheriger Anmeldung möglich
Wer die Vorträge verpasst, der kann sich die Auf-
zeichnungen zu einem späteren Zeitpunkt auf www.e-
e-e.eu ansehen.

Sonstige Mitteilungen

Kostenlose und neutrale 
Energieberatung im Landkreis
Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen bietet 
zusammen mit dem Verein Energie effizient ein-
setzen e.V. und dem VerbraucherService Bayern 
im Katholischen Deutschen Frauenbund e.V. 
(KDFB) kostenfreie Energiesprechstunden an.
Im Gespräch mit einem nachweislich quali-
fizierten Energieberater aus dem Landkreis erhalten 
Bürgerinnen und Bürger zu allen Energiethemen rund 
um ihr bestehendes oder geplantes Wohnobjekt 
eine Beratung. Dabei werden die Verbraucher über 
Dämmung, Photovoltaik, Batteriespeicher, Strom-
verbrauch sowie über die Erneuerung der Heizungs-
anlage und Heiztechnik und über Förderungen 
informiert. Die Beratung dauert 45 Minuten und erfolgt 
neutral und individuell.
Die Beratungstermine finden im Landratsamt in Neu-
burg, in der Volkshochschule in Schrobenhausen 
und im Bürgerhaus in Burgheim statt. Für eine ziel-
gerichtete und individuell angepasste Beratung 
empfiehlt es sich, Gebäudepläne, Verbrauchsdaten 
und Fotos zu den Terminen mitzubringen. Speziell 
für das Thema Photovoltaik können Bürgerinnen 
und Bürger das Solarpotenzial ihres Hauses über 
das Solarpotenzialkataster https://www.solare-stadt.
de/neuburg-schrobenhausen/ in Erfahrung bringen. 
Neben den Energiesprechstunden bieten die Energie-
berater zusätzlich eine Vor-Ort-Beratung bei privaten 
Haus- oder Wohnungseigentümern an.
Diese kostet 30 Euro und ist empfehlenswert, wenn 
man sich vor Ort zu unterschiedlichen Themen-
bereichen wie Geräteausstattung, Überprüfung oder 
Erneuerung der Heizungsanlage, Beurteilung der 
Gebäudehülle, Einsatz erneuerbarer Energien sowie 
Sparpotentiale beraten lassen möchte. Eine Termin-
reservierung erfolgt über die Klimaschutzmanagerin 
des Landkreises Theresa Dehmel unter der Telefon-
nummer 08431/57-893 oder den VerbraucherService, 
Telefon 0841/95159990. Die Anfrage kann auch 
online unter dem oben angegebenen Link oder per 
Mail an klimaschutz@neuburg-schrobenhausen.de 
erfolgen.

„Clever Energie sparen“ – online 
Vortragsreihe des Vereins „Energie 
effizient einsetzen“
Die Kosten für Öl, Gas und Strom steigen unauf-
haltsam. Durch den schonenden Umgang und den 
effizienten Einsatz dieser Ressourcen ist es uns 
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Die Jagd nach dem Elwetritsch im 
Donaumoos
Etwa ein Jahr vor seinem Tod erzählte mir mein 
92-jähriger Vater eine Anekdote aus seiner Kindheit – 
eine Jagd nach dem Elwetritsch!
Mein Vater muss wohl so um die 10-14 Jahre alt 
gewesen sein, als mein Opa – damals wohnhaft in 
Untermaxfeld – ihn ansprach, dass sie diese Neu-
mondnacht auf die Jagd nach einem Elwetritsch 
gehen wollen. Mein Opa hatte wohl den Nachtschrei 
eines Tritschen gehört!
Ausgerüstet mit einem Stock, einer Lampe und einem 
Kartoffelsack gingen sie dann am Abend an einen 
Moosgraben. Mein Vater sollte sich mit dem Sack und 
der Lampe an dem Graben in Stellung bringen und 
mein Opa wollte Graben aufwärts einen Elwetritschen 
mit dem Stock aufscheuchen. Dieser würde dann ent-
lang des Grabens in den aufgehaltenen Sack flüchten, 
wenn der Sack richtig platziert ist und er geblendet 
wurde. Zwischen 23 Uhr und Mitternacht wäre dann 
der richtige Zeitpunkt den Sack aufzuhalten. Bis dahin 
müsste er ganz still sitzen bleiben.
Mein Vater saß dann bis weit nach Mitternacht am 
Moosgraben und wartete auf den Elwetritsch. Mein 
Opa war in der Zwischenzeit längst schon wieder 
zurück nach Hause und der Schalk lachte aus seinem 
Gesicht als dann irgendwann nach Mitternacht auch 
mein Vater von der Jagd erfolglos zurückkehrte.
Nach einer Suche im Internet fand ich tatsächlich 
Hinweise auf Elwetritsche in der Pfalz. Da meine Vor-
fahren aus der väterlichen Linie von der Pfalz in das 
Donaumoos kamen, war klar woher das Wissen über 
das Tier stammte. Vielleicht hatten ja die ersten Neu-
siedler aus der Pfalz ein paar Tritsche mit in die neue 
Heimat genommen?
Ein Elwetritsch soll eine Kreuzung aus Hühnern, 
Enten und Gänsen mit Waldelfen und Kobolden sein. 
Sie sollen aussehen wie Hühner und einen langen 
Schnabel und seltsame Ohren haben. Neben lustigen 
Gesichtszügen haben sie einen scharfen Blick. Sie 
sind nachtaktiv und Traubenliebhaber– aber sehr, 
sehr scheu. Elwetrische bringen Glück und wenn man 
einem begegnet wird das Leben ein anderes sein!
Bei Rückfragen an Verwandte aus dem Umfeld von 
Untermaxfeld, konnte aber niemand mehr etwas zu 
einem Tritschen sagen. Vielleicht sind sie im Donau-
moos im Moor untergegangen? In der Pfalz wurde 
neulich erst einer gesehen.
Machen Sie sich doch in einer Neumondnacht mal selbst 
auf die Suche. Im Internet finden Sie alles Weitere unter 
„Elwetritsche Jagd“. Viel Spaß dabei, wünscht Ihnen 
mit diesem letzten Beitrag für das Jahr 2023, Karlheinz 
Schaile, Umweltbildung im AIZ, Team Aueninformations-
zentrum Neuburg-Ingolstadt, Schloß Grünau.
PS: Das Aueninformationszentrum ist vom 1. 
November 2023 bis 31. März 2024 geschlossen.

An alle Vereine 
und Institutionen

Weihnachten 
           rückt näher...

Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, 
wie Sie ein angemessenes „Dankeschön“ zum 
bevorstehenden Weihnachts- und Neujahrsfest 
sagen können?

Wir bieten Ihnen über einen textlichen Weihnachtsgruß 
hinaus die Gelegenheit, in der letzten Ausgabe dieses Jahres 
Ihren Mitgliedern, Freunden und Förderern durch eine 
geschmackvoll gestaltete Glückwunschanzeige ein herzliches 
„Dankeschön“ preiswert und weitreichend zu übermitteln.
Vorschläge entnehmen Sie bitte unserem Glückwunschkatalog 
für Weihnachts- und Neujahrsanzeigen, der bei unserem 
Anzeigenberater eingesehen werden kann. 
Oder sprechen Sie direkt mit uns.

Ihre
LINUS WITTICH Medien KG
Postfach 223, 91292 Forchheim
Telefon: 09191/7232-0
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www.wolfgang-maenner.de

• Bestattungsvorsorge 
• 24h-Rundumbetreuung 
• alle Friedhöfe weltweit
•

Zentrale Ingolstadt • Tel 0841 955890 
  Unterhaunstädter Weg 17

24h-Tel 08453 3445035
Reichertshofen • Gartenstraße 2a

 

bei Ihrem gewerblichen 

Weihnachtsgruß an Ihre Kunden.

Haben Sie auch nichts vergessen?

Klopf, klopf, klopf...

Rufen Sie mich an. Ich bin für Sie da.

Carmen Engel
Tel.: 09191 723260

Fax. 09191 723242
c.engel@wittich-forchheim.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ich berate Sie gerne ...

Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

 Private Kleinanzeigen 

!!Kaufe Trödel!! Porzellan,
Kristalle, Zinn, Puppen, Bilder,
Möbel, Teppiche, Näh/Schreibma-
schinen, Uhren, Münzen, Mode-
schmuck, Taschen, uvm. Tel.
0163-2414509

Ihren Traumpartner finden

 mit einer Kleinanzeige.

anzeigen.wittich.de
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QR-Code scannen und mit unseren
Reisemagazinen Deutschland entdecken! 
www.TreffpunktDeutschland.de/willkommen

In unserer Reisemagazin Reihe „WILLKOMMEN IN...“ stellen wir Ihnen 
jeweils einen Landkreis mit seinem namensgebenden Hotspot-Ort und 
den angrenzenden Landkreisen vor. So erhalten Sie touristische Infor-
mationen über einen Umkreis von ca. 50 km. Bis Jahresende wollen wir 
für jeden bayerischen Landkreis ein eigenes Reisemagazin zum kosten-
losen herunterladen anbieten. Diese 71 Reisemagazine wird es dann für 
die folgenden Regionen geben: 
Aichach, Altötting, Amberg, Ansbach, Aschaffenburg, Augsburg, Bad 
Kissingen, Bad Neustadt a.d.Saale, Bad Reichenhall, Bad Staffelstein, Bad 
Tölz, Bad Windsheim, Bad Wörishofen, Bamberg, Bayreuth, Cham, Coburg, 

Dachau, Deggendorf, Dillingen a.d.Donau, Dingolfi ng, Ebersberg, Eichstätt,  
Erding, Erlangen, Forchheim, Freising, Fürstenfeldbruck, Fürth, Füssen, Gar-
misch-Partenkirchen, Grafenau, Günzburg, Haßfurt, Hof, Karlstadt, Kelheim, 
Kempten, Kitzingen, Kronach, Kulmbach, Landsberg am Lech, Landshut, 
Lindau (Bodensee), Miesbach, Miltenberg, Mühldorf a.Inn, München, Neu-
Ulm, Neuburg a.d.Donau, Neumarkt i.d.OPf., Nürnberg, Oettingen, Passau, 
Pfaffenhofen a.d.Ilm, Pfarrkirchen, Regen, Regensburg, Rosenheim, Roth, 
Schwandorf, Schweinfurt, Starnberg, Straubing, Tirschenreuth, Traunstein, 
Weiden, Weilheim, Weißenburg, Wunsiedel und Würzburg.

TreffpunktDeutschland präsentiert:

ÜBER 50 KOSTENLOSE 
REISEMAGAZINE UND WASMACHENWIR ALSNÄCHSTES?
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6 prämierte Rotweine 
zum halben Preis

*Gratisversand gilt beim Vinos-Erstkauf, ansonsten kommen 2,99 € Versand je Bestellung hinzu. Angebot enthält 6 Weine aus Spanien à 0,75l/Fl. 
und 2 Gläser von Schott Zwiesel . Sollte ein Wein ausverkauft sein, wird automatisch der Folgejahrgang oder ein mind. gleich-/höherwertiger Wein 
beigefügt. Aktueller Paketinhalt unter www.vinos.de/weingenuss. Angebot ist gültig, solange der Vorrat reicht. Grundpreis pro Liter: 6,66 €. Preise 
verstehen sich inkl. MwSt. Wein & Vinos GmbH, Hardenbergstr. 9a, 10623 Berlin, 030 330 855 05 (Mo-Fr 9-17:30 Uhr). Vorteilsnummer: 37228

ZUM PAKET

29,99 €*
STATT 60,65 €

Inklusive

GLÄSER
SET

VERSANDKOSTENFREI* BESTELLEN: vinos.de/weingenuss

3

Bester Fachhändler
Spanien 2023

Schnelle Lieferung mit DHL
in 1-2 Werktagen

Top-Bewertungen
4,9/5 Sterne bei Trustpilot

50 %
KENNENLERN-

RABATT

ÜBER

Vinos Anz_Amtsblaetter_185x275_Premium-Paket 1_ET01-311023_RZ.indd   1Vinos Anz_Amtsblaetter_185x275_Premium-Paket 1_ET01-311023_RZ.indd   1 30.08.23   13:0830.08.23   13:08
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Innentüren,  Haustüren,  Lofttüren,  Schiebetüren,  uvm.

WIR ÖFFNEN IHNEN TÜREN!

Modernis ierung,  Renovierung und Neubau.

inklusiveAufmaß+ Montage

Bauzentrum Pfaffenhofen | Raiffeisenstr. 1  | 85276 Pfaffenhofen  | bauzentrum-pfaffenhofen.de | Montag bis Freitag 7 - 12 Uhr  
und 13 - 17 Uhr | Samstag 7 - 12 Uhr | Jeden Sonntag SchauSonntag von 13 - 17 Uhr (außer an Feiertagen), keine Beratung, kein Verkauf.

www

Landgasthof Schrödl
Seibersdorf

Aus unserem Wildgehege wöchentlich frisch  
erlegtes günstiges Hirschfleisch (Gulasch, 

Schulter, Rücken, Schlegel, Rollbraten)  
ganze Stücke küchenfertig zerlegt!

Bitte telefonische Vorbestellung unter  
Tel. 08443/251

Auto-Schweiger GmbH
Mercedes-Benz Jahreswagen Profi
Dieselstraße 1 |85084 Reichertshofen
08453/33880 | www. auto-schweiger.com

Autorisierter Mercedes-Benz PKW Service

Malerbetrieb
Richard Kneilling
Male r -  und  Lack ie re rme is te r

Gutenbergstr. 5 • 86558 Hohenwart
Im Gewerbepark

Telefon: 08443/916204
Fax: 08443/916206

Maler- und Lackierarbeiten
Qualität aus Meisterhand

  

 

 

 

 

 

 

 

TEL. 08443/8414   mobil: +49178/7879139   www.burger-wartung.de 

FAX: 08443/915826                    E-Mail: kontakt@burger-wartung.de 

 

Christian Burger 
Bauelemente und Dienstleistung 

86558 Hohenwart 

Es wird Zeit! Noch vor dem Winter ! 
Fenster und Türen reparieren, Abdichtung und Instandsetzung ! 

-und sofort Heizkosten reduzieren- 

Bauelemente, Fenster und Türen, Reparatur / Abdichtung / Wartung / 
Prüfung von Brandschutz- und Fluchttüren / Insektenschutz 

onlineonline
günstigdruckenJetzt günstig

online
günstiggünstig

online
günstiggünstig

online
günstiggünstig

online
günstiggünstig

online
günstiggünstig

online
günstigdruckendruckendruckendruckendruckengünstiggünstiggünstigdruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckengünstiggünstiggünstiggünstigdruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckengünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstigJetzt günstiggünstiggünstiggünstigJetztJetzt günstiggünstiggünstiggünstig

online
günstig

online
günstig

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 

günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig
Wahnsinn!Diese Preise sind der 

Druckkosten vergleichen und bares Geld sparen!


